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Deutscher Rat für Landespflege (DRL)

30 Jahre Eingriffsregelung - Bilanz und Ausblick

- ein Resümee -

1 Einführung

Das 30-jährige Bestehen1 der Eingriffs-
regelung war Anlass, im Rahmen einer Fach-
tagung am 27. Oktober 2006 im Bundesamt
für Naturschutz in Bonn eine Bilanz zu
bisherigen Erfahrungen und weiteren
Entwicklungstendenzen zu ziehen.

Folgende Themen wurden im Kreis von
mehr als einhundert Experten aus Verwal-
tung, Praxis, Wissenschaft und Verbänden
referiert und ausführlich diskutiert:

Dr. Stefan Lütkes, Bundesministerium für

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-

heit, Bonn:

Inhaltliches Grußwort

Prof. Dr. Hans Walter Louis LLM, Mitglied

des DRL, Umweltministerium Hannover:

Geschichtlich-rechtlicher Rückblick auf die
Eingriffsregelung

Matthias Herbert, Bundesamt für Natur-

schutz, Außenstelle Leipzig:

Die Eingriffsregelung im derzeitigen
Naturschutzrecht

Steffen Pingen, Deutscher Bauernverband,

Berlin:
Landwirtschaft und Eingriffsregelung

Dr. Ivo Gerhards, Regierungspräsidium

Gießen:

Eingriffsregelung in der Bauleitplanung

Klaus Müller-Pfannenstiel, Bosch & Part-

ner GmbH, Herne:

Eingriffsregelung an der Schnittstelle
Landschaftsplanung und Artenschutz

Axel Steffen, Ministerium für Ländliche

Entwicklung, Umwelt und Verbraucher-

schutz, Potsdam:

Die Eingriffsregelung im Länderrecht - am
Beispiel Brandenburg

Wolfram Siewert, Planungsgruppe Cassens

+ Siewert, Berlin:

Ansätze zur Folgenbewältigung im interna-
tionalen Bereich

Prof. Dr. Beate Jessel, Mitglied des DRL,

Lehrstuhl für Strategie und Management

der Landschaftsentwicklung (Allianz-

Stiftungsprofessur),TU München:

Die Zukunft der Eingriffsregelung im Kon-
text internationaler Richtlinien und Anfor-
derungen.

2 Bilanz der Eingriffsregelung

Der DRL hat sich bereits im Zuge der lang-
wierigen Vorarbeiten bis zum Bundes-
naturschutzgesetz 1976 und danach immer
wieder in Abständen schwerpunktmäßig2

mit dem Thema „Eingriffe in Natur und
Landschaft und ihr Ausgleich bzw. Ersatz“
kritisch und konstruktiv auseinandergesetzt.
Trotz mancher kritischer Äußerungen in der
Vergangenheit und trotz der weiter unten
genannten Defizite ziehen die Mitglieder
des DRL3 nach 30 Jahren Erfahrungen mit
diesem Instrument eine überwiegend positi-
ve Bilanz.

Zu den Grundanforderungen des Bundes-
naturschutzgesetzes, die von der Eingriffs-
regelung zu erfüllen sind, gehören

- das Flächendeckungsprinzip (flächend-
eckende Anwendung bei Vorliegen der
Voraussetzungen eines Eingriffstatbe-
standes, keine Beschränkung auf Schutz-
gebiete),

- die Präventivwirkung (um die Eingriffs-
regelung anwenden zu können, genügt
bereits die hinreichend große Wahr-
scheinlichkeit, dass die Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
oder das Landschaftsbild erheblich be-
einträchtigt werden können; die Beweis-
last liegt faktisch beim Verursacher),

- das Verursacherprinzip (Kosten, die als
Folge eines bestimmten Tuns oder Unter-
lassens entstehen, sind dem Verursacher
anzurechnen),

- das Verschlechterungsverbot (der Status
quo von Naturhaushalt und Landschafts-
bild soll erhalten bleiben; dies bedeutet
in gewisser Weise Umsetzung des
Nachhaltigkeitsgrundsatzes) und

- die Entscheidungsabfolge (Priorität von
Vermeidung vor Ausgleich, von Aus-
gleich und Ersatz vor der Abwägung
sowie in der Praxis oft Ersatz vor Ersatz-
geld).

Vor diesem Hintergrund zeigt sich, dass das
Instrument „Eingriffsregelung“ zu den be-
deutendsten und auch erfolgreichsten In-
strumenten des Naturschutzes in Deutsch-
land gehört.

Grundsätzlich ist es heute allgemein akzep-
tiert, dass Folgen von Beeinträchtigungen
zu kompensieren, zu „reparieren“ sind. Ge-
legentlich können Eingriffe auch im Vor-
feld durch rechtzeitige Absprachen vermie-
den werden. Das über die bundesrechtliche
Vorgabe hinaus in verschiedenen Landes-
naturschutzgesetzen4 vorgesehene Einver-
nehmen führt im Allgemeinen nur in ver-
hältnismäßig wenigen Fällen zur Ableh-
nung eines Vorhabens durch die Natur-
schutzbehörden; vielmehr lässt sich nach-
weisen, dass durch eine frühzeitigere Betei-
ligung der Naturschutzbehörden die Ver-
fahren fachlich qualifizierter sind, was im
Ergebnis zu größerer Rechtsicherheit führt
und sogar einen Beschleunigungseffekt ha-
ben kann5. Dies verdeutlicht, dass die Ein-
griffsregelung kein Instrument zur Verhin-
derung von Vorhaben ist, sondern tatsäch-
lich der Erhaltung des Status quo und der
Wiederherstellung von Qualitäten in Natur
und Landschaft dient. Entsprechend hat sich
sowohl in der Ausgestaltung Landschafts-
pflegerischer Begleitpläne als auch bei der
Aufstellung von Landschafts- und Grün-
ordnungsplänen, die häufig Vorschläge für
baurechtliche Ausgleichsflächen enthalten,

1 Das Gesetz über Naturschutz und Land-
schaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) da-
tiert exakt vom 20. Dezember 1976 und ist im
BGBl. I, S. 3574, veröffentlicht.

2 Letztlich setzen sich fast alle Hefte der
Schriftenreihe des DRL mit Eingriffen in
Natur und Landschaft auseinander. In fol-
genden Ausgaben
- Heft Nr. 7, 1966: Rechtsfragen der Landes-

pflege
- Heft Nr. 17, 1971: Recht der Landespflege
- Heft Nr. 34, 1980: 20 Jahre Grüne Charta
- Heft Nr. 36, 1981: Neues Naturschutzrecht
- Heft Nr. 55, 1988: Eingriffe in Natur und

Landschaft
- Heft Nr. 68, 1997: Betrachtungen zur „Grü-

nen Charta von der Mainau“
- Heft Nr. 75, 2003: Naturschutz in Deutsch-

land – eine Erfolgsstory
wurde speziell auf Fragen der Eingriffs-
regelung eingegangen.

3 Die Vorarbeit für das vorliegende Resümee
wurde von den Ratsmitgliedern Dr.-Ing.
Thomas Grünebaum, Prof. Dr. Dr. h. c. Wolf-
gang Haber, Dipl.-Ing. Adrian Hoppenstedt,
Prof. Dr. Beate Jessel, Prof. Dr. Hans-Walter
Louis und der Mitarbeiterin des DRL, Dipl.-
Ing. Angelika Wurzel, geleistet.

4 Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sach-
sen, Schleswig-Holstein und Thüringen.

5 JESSEL, B. (2002): Einvernehmens-
regelungen und Naturschutzbeiräte – Ihre
Rolle in der Naturschutzpraxis am Beispiel
Brandenburgs. - Natur  und Landschaft, 77,
H. 12, 493-499.

Schr.-R. d. Deutschen Rates für Landespflege (2007), Heft 80, S. 5-8
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und bei der Umsetzung von Kompensati-
onsmaßnahmen mittlerweile ein vergleichs-
weise hohes Niveau etabliert. In vielen Lan-
desnaturschutzgesetzen finden sich Öko-
konten oder Flächenpools, die ebenfalls dazu
dienen die Umsetzung der Eingriffsrege-
lung zu erleichtern und die wichtige Be-
standteile eines kommunalen oder regiona-
len Flachenmanagements sind. Die Ein-
griffsregelung ist damit heute sowohl ein
Prüfinstrument als auch ein Instrument zur
Entwicklung und Gestaltung von Natur und
Landschaft sowie zur Erreichung von Zie-
len des Naturschutzes, das deutlich über die
bloße Erhaltung des Status quo hinausgeht.

Da die Eingriffsregelung bei Vorliegen der
gesetzlichen Voraussetzungen flächendeck-
end greift, ermöglicht sie die Umsetzung
von Naturschutzzielen auch außerhalb von
Schutzgebieten und damit die Erhaltung von
gewissen Mindeststandards in der „Normal-
landschaft“. Umfang und Verteilung von
Kompensationsflächen bewegen sich dabei
heute in Dimensionen, die spürbaren Ein-
fluss auf die Landschaftsentwicklung ha-
ben. Dies macht die Notwendigkeit einer
engen Verzahnung der Eingriffsregelung
mit der Landschaftsplanung über entspre-
chende räumlich differenzierte landschaft-
liche Leitbilder sowie die Formulierung von
Vorgaben zur zielgerichteten Einbindung
von Kompensationsmaßnahmen in land-
schaftliche Zusammenhänge deutlich.

Angesichts geringer finanzieller Mittel bei
den Naturschutzverwaltungen wäre ohne
die Eingriffsregelung der finanzielle Spiel-
raum für die Umsetzung von Naturschutz-
maßnahmen spürbar enger und der Natur-
schutz würde bei der Umsetzung von Maß-
nahmen mit noch mehr Schwierigkeiten zu
kämpfen haben. Zu beachten ist dabei die
Zweckbindung entsprechender Mittel, auch
derer der Ersatzzahlungen: Neben einem
zweckgebundenen Einsatz für die Belange
von Naturhaushalt und Landschaftsbild ist
es wichtig, dass eine naturschutzfachliche
Aufwertung herbeigeführt wird und die Ein-
griffsregelung nicht zum Finanzierungs-
instrument für jedwede Naturschutz-
maßnahme wird. Diese Art Kompensati-
onsgeschäft darf allerdings nicht dazu füh-
ren, dass sich der Staat aus seiner auch
finanziellen Verantwort für Natur und Land-
schaft  zunehmend herauszieht.

Im Hinblick auf europäische Vorgaben von
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL),
die die Darlegung und ggf. auch die Umset-
zung von Vermeidungs-, Ausgleichs- bzw.
(mit Blick auf das Netz NATURA 2000)
von Sicherungsmaßnahmen fordern, stößt
das deutsche Modell der Eingriffsregelung

auch in anderen europäischen Ländern auf
zunehmendes Interesse. Denn es setzt sich
die Erkenntnis durch, dass auch die UVP als
logische Konsequenz einer umfassenden
Prüfung der eintretenden Beeinträchtigun-
gen eine darauf Bezug nehmende Kompen-
sation erfordert. Auch dies kann als ein
Erfolg gelten. Interesse haben auch die deut-
schen Bewertungsverfahren zur Ableitung
von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ge-
funden; ihr Standard ist hoch entwickelt und
Erfahrungen darüber sollten auch in Europa
und international weiter verbreitet werden.

Trotz der genannten positiven Wirkungen
der Eingriffsregelung sollen auch einige
Defizite erwähnt werden. Anzuführen sind

- fachinhaltlich-methodische Aspekte (z.
B. uneinheitliche Auslegung der unbe-
stimmten Rechtsbegriffe „Ausgleich“
und „Ersatz“, nicht akzeptierte bzw. nicht
durchsetzbare Methodenstandards bei
den vielfältigen länderspezifischen Be-
wertungsverfahren, abweichende Rege-
lungen im Hinblick auf Kompensations-
flächenkataster und Flächenpools und
unterschiedlicher Vollzug der Kompen-
sationsregelungen in den Ländern),

- rechtliche Aspekte (widersprüchliche
Rechtsprechung, Komplexität der
Rechtsbegriffe, verwaltungspraktische
Unzulänglichkeiten),

- zunehmender Mangel an geeigneten Flä-
chen für Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen,

- mitunter fehlende Prüfung, ob geforder-
te Kompensationsmaßnahmen in der Flä-
che umgesetzt wurden; oftmals fehlende
Nachkontrolle über die Wirkung und
Effektivität von Maßnahmen; darüber
hinaus auch fehlende Pflege von Flä-
chen, auf denen Maßnahmen initiiert
wurden; daher kann auch nicht hinrei-
chend festgestellt werden, wie effizient
der Mitteleinsatz gemessen am Erfolg war,

- Kommunikationsprobleme (innerhalb
der beteiligten Verwaltungen, aber auch
Akzeptanzprobleme bei Landnutzern, z.
B. wenn sie Kompensationsflächen zur
Verfügung stellen sollen) oder

- politische Gesichtspunkte (unterschied-
liche Regelungen in den einzelnen Bun-
desländern, mangelnder politischer Wil-
le zur Schaffung effektiverer Regelun-
gen, teilweise Bestrebungen zu einer Re-
duzierung der Eingriffsregelung).

Eine häufig angeführte Kritik besteht auch
darin, dass die Eingriffsregelung die
Flächeninanspruchnahme von Natur und
Landschaft nicht hat verhindern oder rück-
führen können, obwohl diese schon längst
von der Entwicklung der Bevölkerungszahl
abgekoppelt ist und obwohl die Eingriffs-
regelung selbst - wie erwähnt - auf die

Erhaltung des Status quo angelegt ist. Hier
ist allerdings auch die derzeitige Ausgestal-
tung der Flächenstatistik zu beachten: So
kann die ausgewiesene Siedlungs- und
Verkehrsfläche nicht mit der tatsächlich
versiegelten Fläche gleich gesetzt werden;
die Flächen für Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen gehen in der Statistik in die
Siedlungs- und Verkehrsfläche mit ein und
tragen so unter dem Strich sogar mit zu einer
Zunahme der Flächeninanspruchnahme bei.

Die von der EU in den letzten Jahren vorge-
gebenen Richtlinien zur UVP, SUP und
FFH-VP sollen das Instrumentarium der
Prüfung von Umweltfolgen ergänzen. Ihre
sich überlappenden Anwendungsbereiche
untereinander und mit der Eingriffsrege-
lung stoßen jedoch nicht selten auf Unver-
ständnis bei den Planern, in der Verwaltung
und vor allem bei den Betroffenen, d. h. sie
schwächen die Akzeptanz. Es besteht daher
auch unter Fachleuten noch dringender Klä-
rungsbedarf, wie diese Prüfinstrumente so-
wohl untereinander als auch in ihrem Bezug
zur Landschaftsplanung so zueinander ins
Verhältnis gesetzt werden können, dass
Doppelarbeiten vermieden und Verfahrens-
abläufe möglichst effizient ausgestaltet
werden, ohne dass dabei auf bereits erreich-
te materielle Standards verzichtet wird.

3 Aktuelle Rahmenbedingungen

Mit der im vergangenen Jahr verabschiede-
ten Verfassungsreform wurde das Natur-
schutzrecht in die Konkurrierende Gesetz-
gebung überführt. Dabei wurde den Län-
dern allerdings das Recht auf abweichende
Regelungen eingeräumt, das ab 2010 greift.
Abweichungsfest im Bundesnaturschutzge-
setz bleiben die allgemeinen Grundsätze
des Naturschutzes6, der Artenschutz und der
Meeresnaturschutz. Damit bietet sich derzeit
die Möglichkeit, das Bundesnaturschutzge-
setz umfassend zu novellieren, indem für
die einzelnen Aussagebereiche Vollrege-
lungen getroffen werden. Für diese stellt
sich allerdings die Frage, welcher Kern
daraus dann auch abweichungsfest gestaltet
werden kann und wie die betreffenden Re-
gelungen so ausgestaltet werden können,
dass sie bei den Ländern auf Akzeptanz
treffen, um nicht zu viele und heterogene
landesspezifische Abweichungen zu provo-
zieren.

Eine weitere Konsequenz der Föderalismus-
reform ist die Absichtserklärung der Bun-
desregierung, nunmehr nach dreißigjähri-
ger Diskussion ein für Deutschland weitge-

6 Generell besteht Klärungsbedarf, was
überhaupt abweichungsfeste Grundsätze im
Naturschutz sind.
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hend einheitliches Umweltgesetzbuch zu
erarbeiten, in dem wichtige Umweltvor-
schriften gebündelt sowie übersichtlich und
nachvollziehbar dargestellt werden sollen.
Auch die Vorschriften des Bundes-
naturschutzgesetzes sollen hier später im
„Besonderen Teil“ Eingang finden.

Der DRL sieht den Sinn eines zusammen-
fassenden Umweltgesetzbuches in erster
Linie in einer Konsolidierung und Fortent-
wicklung der im Natur- und Landschafts-
schutz erreichten Standards und Ziele und
befürwortet daher dessen Erarbeitung. Ein
wichtiger Effekt liegt zudem in einer stärker
einheitlichen und gebündelten Handhabung
des Naturschutzrechts, die damit durchaus
auch den von manchen Wirtschaftsverbän-
den vertretenen Effekten der „Standortsi-
cherung“ und (bundesweit einheitlichen)
„Wettbewerbsfähigkeit“ zugute kommt.

Allerdings geben die in der derzeitigen ge-
sellschaftspolitischen Diskussion ebenfalls
vorgebrachten Schlagworte und Forderun-
gen wie Verfahrensbeschleunigung, Ver-
waltungsvereinfachung und Bürokratieab-
bau, Um- und Abbau der Umweltverwal-
tung7, Forderungen nach einer Verlagerung
von Zuständigkeiten auf die Kommunale
Ebene u. a. mehr großen Anlass zur Sorge,
dass bei den anstehenden Gesetzes- und
Organisationsvorhaben wichtige Errungen-
schaften und hohe Standards im Natur- und
Umweltschutz verloren gehen könnten, die
nicht zuletzt auch im Rahmen der Rechts-
und Wirtschaftseinheit von Bedeutung sind.

4 Perspektiven, Vorschläge und
Empfehlungen für die
Weiterentwicklung der
Eingriffsregelung

Mit der jetzigen Möglichkeit, ein umfassen-
des Naturschutzgesetz zu erlassen, bieten
sich Chancen, die Effektivität und Effizienz
der Eingriffsregelung zu verbessern und
bestehende Unzulänglichkeiten abzustellen.
Ein fachlicher Konsens über Ländergrenzen
hinweg wäre trotz unterschiedlicher natur-
räumlicher, juristischer, administrativer und
historischer Voraussetzungen hierbei anzu-
streben.

Schon jetzt hat die Eingriffsregelung einen
umfassend angelegten Anspruch im Hin-
blick auf die Betrachtung der Schutzgüter
Boden, Wasser, Luft/Klima, Tier- und
Pflanzenarten und deren Lebensräume so-
wie Landschaftsbild in einem flächendeck-
enden Ansatz. Die künftige Ausgestaltung
der Eingriffsregelung erfordert nach Mei-
nung des DRL starke bundeseinheitliche
Vorgaben, denn hier können Standards ge-
setzt werden, die vor allem im Interesse der

Landnutzer und der Wirtschaft mehr Klar-
heit schaffen. Gerade für diese ist es wich-
tig, dass bei Nutzungs- oder Standort-
entscheidungen in Deutschland nach ein-
heitlichen und nachvollziehbaren Kriterien,
Genehmigungsgrundsätzen und Verfahren
entschieden wird.

Die künftigen Grundsätze des Bundes-
naturschutzgesetzes sollten um Aussagen
zur Anwendung und zum Umgang mit der
Eingriffsregelung ergänzt werden. Dies ist
u. a. auch wichtig, weil so das Verursacher-
prinzip und das Verschlechterungsverbot
verankert bleiben; auch ihre Bedeutung zur
Erreichung von Nachhaltigkeitszielen und
zur Sicherung der biologischen Vielfalt kann
so verdeutlicht werden. Als wesentlich
scheint es vor allem, das primär zu beach-
tende Vermeidungsprinzip, den Vorrang
einer Realkompensation sowie im Vor-
habensbereich eine weiterhin notwendige
Vollkompensation (d. h. ohne dass Abstri-
che über die Abwägung vorgenommen wer-
den dürfen) als Verursacherpflichten in den
Grundsätzen festzuschreiben. Dies ist nicht
zuletzt notwendig, um eine prinzipielle
Gleichbehandlung der Verursacher, die über
die Bundesländern hinweg oft in wirtschaft-
lichem Wettbewerb zueinander stehen, zu
gewährleisten.

Landschaftsplanung und Eingriffsregelung
wie auch andere Instrumente der Umwelt-
folgenabschätzung stehen in einem engen
Verhältnis zueinander und bauen aufeinan-
der auf. Daher ist es von wesentlicher Be-
deutung, dass auch das Instrument Land-
schaftsplanung umfassend und flächendeck-
end sowie in seinen Bezügen zur Eingriffs-
regelung in einem neuen Bundesnaturschutz-
gesetz geregelt bleibt.

Die bisherigen Vorgaben, die im Abschnitt
3 § 18 „Allgemeiner Schutz von Natur und
Landschaft“ des Bundesnaturschutzgesetzes
gesetzt sind, sollten erweitert und konkreti-
siert werden.

Das Ablaufschema bei der Prüfung von Ein-
griffen (sog. Kaskade) gem. § 19 Bundes-
naturschutzgesetz

- Vermeidung von Beeinträchtigungen;
- bei Unvermeidbarkeit eines Eingriffs:

Ausgleich von Beeinträchtigungen in en-
gem funktionalen Bezug zu den Beein-
trächtigungen und unter räumlicher Rück-
wirkung auf den Eingriffsort;

- sollte ein funktionaler Ausgleich in räum-
licher Nähe nicht möglich sein: in ihrem
funktionalen und räumlichen Bezug zum
Eingriffsort gelockerte Ersatzmaßnahmen;

- sofern die Möglichkeiten einer Realkom-
pensation ausgeschöpft sind: naturschutz-
rechtliche Abwägung, d. h. Prüfung, ob

das Vorhaben oder ob die Belange von
Natur und Landschaft Vorrang haben;

- Ersatzzahlung in Geld, wenn ein Eingriff
nicht anders kompensierbar ist

hat sich nach den vorliegenden Erfahrungen
grundsätzlich bewährt und sollte erhalten
bleiben. Zumindest aber muss der Vorrang
einer Realkompensation vor Ersatz-
zahlungen weiter gegeben sein und es ist
festzulegen, dass bei den zu treffenden
Maßnahmen ein konkreter Bezug zu kon-
kreten Beeinträchtigungen herzustellen ist.
Es muss gewährleistet bleiben, dass Ersatz-
gelder zweckgebunden nur für Maßnahmen
des Naturschutzes verwendet werden dür-
fen, wobei zugleich sicherzustellen ist, dass
nicht nur ein Status quo erhalten bleibt,
sondern Aufwertungseffekte eingeleitet
werden müssen.

Wünschenswert wäre die Vorgabe von
Mindeststandards für Bewertungsverfahren
für Eingriffe und ihre Kompensation (u. a.
fachliche Qualität, komplexe Betrachtung
des Naturhaushaltes, Beachtung von
Entwicklungspotenzialen, gleichberechtig-
te Einbeziehung aller naturschutzzrelevanten
Funktionsbereiche des Naturhaushaltes und
des Landschaftsbildes, Bezug der Maßnah-
men auf konkrete Beeinträchtigungen, Be-
zug zur Landschaftsplanung bei Orientie-
rung an örtlichen und überörtlichen Leitbil-
dern), um so zumindest die Vielfalt von
Verfahren auf Länderebene einzugrenzen
und die Qualität zu verbessern und zu si-
chern.

Zu Flächen- und Maßnahmenpools (Öko-
konten) sollten in einem künftigen Bundes-
naturschutzgesetz Aussagen hinsichtlich
einer Definition und Festlegung von Min-
deststandards für eine fachliche Zertifizie-
rung sowie hinsichtlich der Ausgestaltung
einer Flächenkulisse getroffen werden. Auch
dies dient der Qualifizierung dieser in den
Bundesländern eingeführten Instrumente.
Es sollten Möglichkeiten vorgesehen wer-
den, andere Landnutzer (z. B. Landwirt-
schaft, Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft)
bei der Entwicklung und Organisation von
Flächen- und Maßnahmenpools rechtzeitig
kooperativ zu beteiligen. Die Möglichkei-
ten produktionsintegrierter Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen sind schutzgutbezogen
verstärkt zu prüfen, auch um die zusätzliche
Flächeninanspruchnahme für Kompensati-
onsmaßnahmen zu begrenzen und die Ak-
zeptanz bei den Landnutzern (insbesondere

7 Vgl. in diesem Zusammenhang das vom Rat
von Sachverständigen erarbeitete Sonder-
gutachten: „Umweltverwaltungen unter
Reformdruck: Herausforderungen, Strategi-
en, Perspektiven“, das im Februar 2007 ver-
öffentlicht wird.
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aus der Landwirtschaft) zu fördern. Die
Grenzen und Möglichkeiten einer funkti-
onsräumlichen Trennung von Eingriff und
Kompensation sind - soweit möglich - fest-
zulegen. Der zunehmende Flächenmangel
macht eine Kompensation andernorts häu-
fig notwendig; was dabei sinnvoll für Natur
und Landschaft erreicht werden kann, muss
sich an den Vorgaben der Landschaftspläne
orientieren. Zudem sollte befördert werden,
dass für eine Flächeninanspruchnahme ver-
stärkt Entsiegelungsmaßnahmen an geeig-
neten Stellen als Kompensationsmaßnah-
men vorgenommen werden.

Auch für die Genehmigungsverfahren (§ 20
Bundesnaturschutzgesetz) würden sich deut-
liche Vorgaben zur Vereinheitlichung
insbesondere für Vorhabensträger aus der
Landnutzung oder der Wirtschaft als nütz-
lich erweisen. Statt der Herstellung des Be-
nehmens sollte künftig generell das Einver-
nehmen zwischen der für den Eingriff zu-
ständigen Genehmigungsbehörde und der
Naturschutzbehörde gelten, wie es bereits
in den meisten Bundesländern üblich ist.

Auf Bundesebene sind auch Aussagen
darüber zu treffen, dass Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen in fortzuschreibende
Kompensationsflächenkataster einzutragen
sind. Dies ist schon deshalb sinnvoll, um
eventuelle nicht sinnvolle (und rechtlich
ggf. gar nicht zulässige) „Mehrfachbele-
gungen“ von Flächen zu vermeiden; zudem
erleichtert die Kenntnis über die Lage von
Kompensationsflächen auch anderen Ak-
teuren ihre Planungen und ermöglicht
darüber hinaus die bessere Einbindung in
naturschutzfachliche Konzepte (z. B. Bio-
topverbund). Zusätzlich sollten auch die
Vorhabensträger verpflichtet werden, den
Vollzug von Inhalten Landschaftspflegeri-

scher Begleitpläne und die Realisierung der
Ausgleichsmaßnahmen der zuständigen
Naturschutzbehörde anzuzeigen und nach-
zuweisen. Gegenüber der geltenden Fas-
sung des Bundesnaturschutzgesetzes sind
deutlichere und genauer fassbare Aussagen
zur Durchsetzung effizienter Kontrollen
notwendig. Dies würde die Umsetzung und
den Vollzug insgesamt, aber auch die späte-
re dauerhafte Pflege und das Monitoring
von Kompensationsflächen erleichtern. Die
Zuständigkeiten und Dauer von Pflegemaß-
nahmen sollten eindeutiger geklärt werden
(geht z. B. die Pflege über die Anwuchsga-
rantie bei Gehölzen hinaus oder sind bun-
desweite Regelungen über zu verwenden-
des Pflanzmaterial wie gebietsheimische
Gehölze in der freien Landschaft denkbar?).

Es sollte ferner geklärt werden, in welchem
Verhältnis die Eingriffsregelung zu anderen
Rechtsinstrumenten zur Umweltfolgenbe-
wältigung steht (Umweltverträglichkeits-
prüfung, Strategische Umweltverträglich-
keitsprüfung, Umwelthaftungsrichtlinie/
Umweltschadensgesetz, Fauna-Flora-Habi-
tat-Verträglichkeitsprüfung, Wasserrah-
menrichtlinie, wasserrechtliche Vorschrif-
ten). Auch im Sinne der Nationalen Nach-
haltigkeitsstrategie und als Instrument, das
mit zur Umsetzung der Konvention zur Bi-
ologischen Vielfalt dient, leistet die Ein-
griffsregelung wichtige Beiträge. Eine der-
artige Klarstellung würde die Transparenz
und ihre Nachvollziehbarkeit der Verfahren
erhöhen und die Akzeptanz der Eingriffsre-
gelung in der Öffentlichkeit erhöhen.

In einem späteren Umweltgesetzbuch ist
die Eingriffsregelung mit der integrierten
Vorhabenszulassung zu verknüpfen, ohne
dass dabei Abstriche von den Standards der
Eingriffsregelung gemacht werden.

Der DRL hat sich kürzlich8 für eine „dop-
pelte Innenentwicklung“ von Städten in
Wachstumsregionen ausgesprochen, d. h.
für eine innerstädtische Verdichtung bei
gleichzeitiger Erhaltung und Verbesserung
der Freiraumversorgung. Vor diesem Hin-
tergrund bedauert er die Regelungen der
zum 1. Januar 2007 in Kraft getretenen
Baurechtsnovelle, denen zufolge bei Be-
bauungsplänen der Innenentwicklung mit
einer festgesetzten Grundfläche von bis zu
20.000 m2 der baurechtliche Ausgleich künf-
tig entfällt. Die Praxis zeigt eindeutig, dass
hierdurch eine qualitätsvolle Innenentwick-
lung behindert wird. Die betreffende Be-
stimmung des § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB ist
kontraproduktiv und läuft den Zielen der
Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie zu Re-
duzierung der Flächeninanspruchnahme
zuwider; sie sollte daher zurückgenommen
werden.

Eine qualitätsorientierte und konsequente
Abarbeitung der Eingriffsregelung erfor-
dert klare und nachvollziehbare Regelun-
gen und qualifiziertes, motiviertes und aus-
reichendes Personal; es handelt sich um
eine Daueraufgabe, die letztendlich der
Umsetzung von Zielen der Nachhaltigkeit
und der Erhaltung der biologischen Vielfalt
dient.

Freiburg, den 31. Januar 2007
Der Sprecher

Prof. Dr. Werner Konold

8 DRL (2006): Durch doppelte Innen-
entwicklung Freiraumqualitäten erhalten.
Schr.-R. des DRL, Heft Nr. 78, S. 5-39.
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Zielsetzungen des

Deutschen Rates für Landespflege

Der Deutsche Rat für Landespflege ist eine vom damaligen Bundespräsidenten Dr. h.c. Heinrich Lübke initiierte freie und unabhängige
Vereinigung mit Sitz in Bonn, die sich am 5. Juli 1962 im Bundespräsidialamt konstituiert hat und seitdem ständig unter der
Schirmherrschaft des jeweiligen Bundespräsidenten steht.

Er verfolgt als Zweck die Zielsetzungen, die in der „Grünen Charta von der Mainau“ vom 20. April 1961 festgelegt sind:
„Um des Menschen willen ist der Aufbau und die Sicherung einer gesunden Wohn- und Erholungslandschaft, Agrar- und
Industrielandschaft unerläßlich.

Deshalb ist zu fordern:

1 eine rechtlich durchsetzbare Raumordnung für alle Planungsebenen unter Berücksichtigung der natürlichen Gegebenheiten;

2. die Aufstellung von Landschaftsplänen, von Grünordnungsplänen in allen Gemeinden für Siedlungs-, Industrie- und
Verkehrsflächen;

3. ausreichender Erholungsraum durch Bereitstellung von Gartenland, freier Zugang zu Wäldern, Bergen, Seen und Flüssen
und sonstigen landschaftlichen Schönheiten, stadtnaher Erholungsraum für das Wochenende und stadtferner Erholungs-
raum für die Ferien;

4. die Sicherung und der Ausbau eines nachhaltigen fruchtbaren Landbaus und einer geordneten ländlichen Siedlung;

5. verstärkte Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung eines gesunden Naturhaushaltes, insbesondere durch
Bodenschutz, Klima- und Wasserschutz;

6. die Schonung und nachhaltige Nutzung des vorhandenen natürlichen oder von Menschenhand geschaffenen Grüns;

7. die Verhinderung vermeidbarer, landschaftsschädigender Eingriffe, z.B. beim Siedlungs- und Industriebau, beim Bergbau,
Wasserbau und Straßenbau;

8. die Wiedergutmachung unvermeidbarer Eingriffe, insbesondere die Wiederbegrünung von Unland;

9. eine Umstellung im Denken der gesamten Bevölkerung durch verstärkte Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Bedeutung
der Landschaft in Stadt und Land und die ihr drohenden Gefahren;

10. die stärkere Berücksichtigung der natur- und landschaftskundlichen Grundlagen im Erziehungs- und Bildungswesen;

11. der Ausbau der Forschung für alle den natürlichen Lebensraum angehenden Disziplinen;

12. ausreichende gesetzgeberische Maßnahmen zur Förderung und Sicherung eines gesunden Lebensraumes.“

In Erfüllung dieser Zielsetzungen gibt der Deutsche Rat für Landespflege Empfehlungen und äußert sich gutachtlich zu grundsätz-
lichen Problemen und zu aktuellen Projekten des Natur- und Umweltschutzes in der Bundesrepublik Deutschland. In der Regel werden
die Problembereiche in internen wissenschaftlichen Kolloquien, Symposien oder Seminaren mit Sachverständigen behandelt und
die Referate und Aussprachen von Arbeitsausschüssen ausgewertet. Die Ergebnisse seiner Arbeit legt der Rat in schriftlichen
Berichten und gutachtlichen Stellungnahmen nieder, die den zuständigen Behörden des Bundes und der Länder sowie wissenschaft-
lichen Einrichtungen und einschlägigen Verbänden zugestellt werden.

Der Deutsche Rat für Landespflege beruft als Mitglieder Persönlichkeiten verschiedenster Fachrichtungen und Bereiche (z. B.
Naturschutz und Landschaftspflege, Wirtschaft, Kultur). Nach dem Statut ist die Zahl der Ordentlichen Mitglieder auf 20 begrenzt.
Die Mitglieder sind in ihrer Mitarbeit unabhängig, an Weisungen nicht gebunden und vertreten keine Interessengruppen; ihre
Mitarbeit ist ehrenamtlich.

In der Geschäftsstelle des Rates in Bonn werden die laufenden Arbeiten und Projekte organisiert, koordiniert und zur Veröffentlichung
vorbereitet.




